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	A2
	13. BImSchV – Besondere Anforderungen an Großfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotorenanlagen

	
	Fragestellung
	Ja
	Nein
	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen

	A2.1
	Wie ist die Anlage einzustufen (§§ 26, 41, 47, 58, 63)?
	☐	☐	☐ Altanlage
☐ bestehende Anlage
☐ 2003er-Altanlage

	A2.2
	Wie viele gesonderte Feuerungsanlagen sind genehmigt (Angabe von FWL und Brennstoff)?
	☐	☐	

	A2.3
	Bei mehreren gesonderten Feuerungsanlagen einer gemeinsamen Anlage: Werden die Abgase über einen gemeinsamen Schornstein abgeleitet (§ 4 Abs. 1 und 2)?
	☐	☐	

	A2.4
	Haben Einzelfeuerungen einer zu aggregierenden Anlage eine FWL von weniger als 15 MW (§ 4 Abs. 3)?
	☐	☐	

	A2.5
	Werden Teile einer zu aggregierenden Feuerungsanlage im Mittel höchstens 1.500 h jährlich betrieben (§ 4 Abs. 4)? 
	☐	☐	Hinweis: Voraussetzung ist, dass Emissionen des Anlagenteils gesondert überwacht werden.

	A2.6
	Wie hoch waren die Ausfallzeiten der vorhandenen Abgasreinigungseinrichtungen in den letzten 12 Monaten (§ 12)?
	
	
	Angabe in Stunden:

	A2.7
	Ist für das abgelaufene Jahr ein GFA-Bericht über die jährlichen Emissionen an SOx, NOx, Gesamtstaub sowie den Gesamtenergieeinsatz vorgelegt worden (§ 22)? 
	☐	☐	

	A2.8
	[bookmark: _GoBack]Sind auf Antrag Ausnahmen von den Vorschriften der 13. BImSchV erteilt worden (§ 23)?
	☐	☐	Wenn ja, welche?

	A2.9
	Wurden weitergehende Anforderungen zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen getroffen (§ 24)?
	☐	☐	

	A2.10
	Ist ein Nachweis über die Jahresmittelwerte der Emissionen an Gesamtstaub, NOx und Quecksilber erforderlich (§ 5)?
	☐	☐	

	A2.11
	Werden Regelausnahmen für anlagenbegrenzende Betriebsstunden in Anspruch genommen?
	☐	☐	Hinweis: Die besonderen Anforderungen nach der „1 500-h-Regel“ (ab Erteilung der Befreiung) können auch auf einzelne Feuerungsanlagen einer gemeinsamen oder aggregierten Anlage angewendet werden

	A2.12
	Wenn ja, ist der Nachweis über die Einhaltung der Betriebszeit vorgelegt worden?
	☐	☐	

	A2.13
	Bestehen Auflagen zur Begrenzung der Emissionen bei Lagerungs- und Transportvorgängen (§ 10)? 
	☐	☐	

	A2.14
	Werden die notwendigen Brennstoffkontrollen durchgeführt (§ 13)?
	☐	☐	

	A2.15
	Ist eine Kontrolle des Energieeffizienz durchgeführt worden (§ 14)?
	☐	☐	
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